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Gerechtigkeit, Vergänglichkeit und Gedächtnis
im alten Ägypten

Jan Assmann

Die Ägypter waren keine Philosophen. Sie hatten die Distanz zur Welt noch nicht gewon-
nen, aus der heraus sie allgemeine Betrachtungen anstellen und ihre Ergebnisse in der ent-
spannten Prosa oder auch Poesie eines unabhängigen, keinen unmittelbaren Gebrauchs-
zwecken unterworfenen Diskurses hätten niederlegen können. Wenn sie schreiben konn-
ten, dann waren sie entweder Beamte oder Priester oder beides. Schreiben lernen hieß
handeln lernen im Dienst des Staates und der Götter. Die zentralen Gedanken der ägypti-
schen Kultur gingen aus zentralen Bedürfnissen des Staates und des Kultes hervor und
mündeten unmittelbar in Riten und Verwaltungsakte ein. Es gab keine „autonomen Intel-
lektuellen“, die sich über das Ganze Gedanken gemacht hätten ohne den Zwang, diese
Gedanken auch in Ritus oder Verwaltung anwenden zu müssen. Hier stand der denkende
und schreibende Mensch mitten in den Zusammenhängen, die ihn zu seinem Denken und
Schreiben veranlaßten, in einem symbiotischen oder konstellativen Verhältnis zur Welt,
die ihm weniger Objekt seiner Erkenntnis, als vielmehr Partner seines verwaltenden und
verehrenden, administrativen und kultischen Strebens nach Ordnung, Leben und Dauer
war.
Diese partnerschaftliche Eingebundenheit in die Welt gilt nun auch und ganz besonders
für den Begriff der Gerechtigkeit, so wie der Ägypter ihn gedacht und in den uns überlie-
ferten Schriften verdeutlicht hat.1 Für den Ägypter ist Gerechtigkeit, äg. Ma’at, kein abs-
trakter Begriff, sondern eine Göttin, die ihn, wie es in einem Text aus dem Mittleren
Reich heißt, im Tode an der Hand nehmen und mit ihm ins Totenreich hinabsteigen wird.

Die Gerechtigkeit aber wird ewig sein.
Sie steigt an der Hand dessen, der sie übte,

ins Totenreich hinab.
Er wird begraben und vereint sich der Erde;
sein Name aber wird nicht ausgelöscht werden

auf Erden,
sondern man gedenkt seiner wegen der Tugend.2

Ich glaube, daß wir hier die Mitte und den Ur-
sprung der ägyptischen Gerechtigkeitsidee vor
uns haben. Die Gerechtigkeit erlöst, um es pauli-
nisch auszudrücken, vom Joch der Vergänglich-
keit. Keine Kultur hat sich leidenschaftlicher ge-
gen dieses Joch aufgebäumt als die altägyptische.
In Ägypten lassen sich ungefähr alle zentralen
und prägnanten Werte, Leitideen und Tätigkeits-
felder des kulturellen Lebens auf den Tod und
das Projekt seiner kulturellen Bearbeitung und
Bewältigung zurückführen. Das gilt auch und
ganz besonders für den Begriff der Gerechtig-
keit. Gerechtigkeit ist ein todüberwindendes, le-
bensspendendes und Bestand verleihendes Prin-
zip. Vergänglichkeit und Tod resultieren aus Zer-
fall und Vereinzelung. Gerechtigkeit ist das Prin-
zip der Bindung, durch die der Mensch zum Mit-
menschen und die Mitmenschen zur Gemein-
schaft verbunden werden. Diese Bindung ist es,
die Leben spendet. „Der Eine lebt“, lautet ein
ägyptisches Sprichwort, „wenn der andere ihn

leitet“. Allein kann man nicht leben. Gerechtig-
keit heißt, sich vom anderen leiten lassen. Das
Besondere dieser Bindung und Leitung ist nun,
daß sie den Tod überdauert. Sie umspannt Dies-
seits und Jenseits, Lebende und Tote, Menschen
und Götter. Darin liegt ihre todüberwindende,
Fortdauer und Bestand verleihende Kraft. Der zi-
tierte Text drückt das als Gedächtnis aus: „man
gedenkt seiner wegen der Tugend“. Wer nach
den Normen der Gerechtigkeit gelebt hat, also als
Mitmensch, der sich vom anderen hat leiten las-
sen und andere geleitet hat, der wird nicht ver-
gessen werden und bleibt im sozialen Gedächtnis
der Gemeinschaft bewahrt. Dessen Name wird
nicht ausgelöscht auf Erden.
Gedächtnis und Gerechtigkeit gehören zusam-
men. Ein ägyptisches Sprichwort sagt: „Das Mo-
nument (gemeint ist: das wahre Monument) des
Menschen ist seine Tugend.“3 In einer Weisheits-
lehre wird gesagt, daß das Grab durch Tugend und
Gerechtigkeit gebaut wird.4 Die Menschen, je-
denfalls die, die es sich leisten konnten, haben es
nämlich nicht bei der Tugend bewenden lassen,
um sich vor der Vergänglichkeit zu retten und ei-
nen andauernden Platz im sozialen Gedächtnis der
Nachwelt zu erringen. Sie haben sich auch monu-
mentale Grabanlagen errichtet, die diesem Ge-
dächtnis als Außenhalt und Erinnerungsstütze die-
nen sollten. Ebensowenig aber hat man je auf den



63

Akademie-Journal 2/2002

Stein und die Inschrift allein vertraut. Monument
und Tugend gehören immer zusammen, um das
ersehnte Gedächtnis zu fundieren.
Vor der Ewigkeit dieser ersehnten Fortdauer
schrumpft das irdische Leben zu einem Augen-
blick zusammen. So liest man etwa in einem
Grab des 15. Jh. v. Chr.:

Ich errichtete mir ein vortreffliches Grab
in meiner Stadt der Zeitfülle.
ich stattete vorzüglich aus den Ort meiner

Felsgrabanlage
in der Wüste der Ewigkeit

Möge mein Name dauern auf ihm
im Munde der Lebenden,
indem die Erinnerung an mich gut ist bei den

Menschen
nach den Jahren, die kommen werden.

Ein Weniges nur an Leben ist das Diesseits,
die Ewigkeit (aber) ist im Totenreich.5

Hier werden die außerordentlichen Aufwendun-
gen für die Grabanlage und für die Erinnerung der
Nachwelt damit begründet, daß die „auf Erden“
verbrachte Zeit nur „ein Weniges“ ist im Ver-
gleich zu der „Ewigkeit“, die man im „Toten-
reich“ verbringt. Worauf es dabei ankommt, ist,
von den Lebenden „erinnert“ zu werden. Denn
das vortrefflichste Grab hat keinen Sinn ohne das
Gedächtnis, das sich an die Gerechtigkeit und Tu-
gend des Grabherrn knüpft. So erscheint das vom
Sterben bedrohte und begrenzte menschliche Le-
ben eingebettet in einen umgreifenden Horizont
von Dauer und Ewigkeit. Dieser Horizont findet
symbolischen Ausdruck im Steinernen und basiert
auf der Idee der Gerechtigkeit. Wer Gerechtigkeit
übt, assimiliert sich schon in der Vergänglichkeit
seines Erdendaseins der heiligen Dauer seines
nachtodlichen Bleibens.
Das Gedächtnis, in dem der Mensch weiterleben
möchte, ist das Gedächtnis der Gruppe, ein im ei-
gentlichen Sinne soziales Gedächtnis. An dieses
Gedächtnis wenden sich die Inschriften und Bil-
der in seinem Grab, soweit sie nicht mit den Riten
zusammenhängen, die ein anderes Medium seines
Weiterlebens darstellen. Die Gräber waren darauf
angelegt, von der Nachwelt besucht zu werden.
Sie beeindrucken den Besucher nicht nur, indem
sie ihm die hohe Stellung des Grabherrn vor Au-
gen führen, das heißt die Gunst, die ihm zu Leb-
zeiten von Seiten des Königs zuteil geworden ist
als Lohn für die Rechtschaffenheit, Tugendhaftig-
keit und berufliche Effizienz seiner Lebensfüh-
rung, sondern sie stellen auch klar, daß dieser Er-
folg einem wahrhaft Gerechten zuteil wurde, der
sich der Armen und Abhängigen annahm, den
Hungrigen speiste, den Durstigen tränkte, den
Nackten kleidete, den Schifflosen übersetzte, die
Witwe beschützte, die Waise aufzog, kurz, alles in

seiner Macht Stehende tat, um dem Unrecht auf
Erden gegenzusteuern, dem Armen gegenüber
dem Reichen zu seinem Recht zu verhelfen, der
Unterdrückung des Schwachen durch den Starken
entgegenzutreten, die gerechte Verteilung der Le-
bensgüter zu fördern und unter den Menschen
Harmonie, Solidarität und Freundschaft zu ver-
breiten. Eine elaborierte Sprache der Tugend, Ge-
rechtigkeit und sozialen Verantwortung entwi-
ckelt sich im Zusammenhang dieser Grabbiogra-
phien oder Apologien des Grabherrn vor dem Tri-
bunal der Nachwelt und führt zur Ausbildung ei-
nes Weisheitsdiskurses, der die Mitte der ägypti-
schen Literatur bildet. Weisheit ist nach ägypti-
schem Begriff die Kunst der rechten Lebensfüh-
rung, und der Inbegriff des rechten Lebens ist das
Zusammenleben. Leben heißt für den Ägypter
Konnektivität, Eingebundenheit in die Gruppe,
dadurch, daß ich an die anderen denke und für sie
handele, so daß sie auch bis in alle Zeit meiner ge-
denken und für mich handeln. „Ein Mann lebt,
wenn sein Name genannt wird“, sagt ein weitver-
breitetes ägyptisches Sprichwort. Tod ist Verges-
senwerden, Herausfallen aus dem sozialen Netz
des Aneinanderdenkens und Füreinanderhan-
delns. Diesem Tod gilt es entgegenzuarbeiten, in-
dem man sich unvergeßlich macht, nicht durch
Heldentaten, die alle Normen sprengen, sondern
durch ein gerechtes und tugendhaftes Leben, das
alle Normen erfüllt.
Die Gerechtigkeit, die dem Menschen hilft, den
Tod zu überwinden, indem sie seinen Handlungen
Bestand verleiht und seinen Namen lebendig er-
hält, sie ist es auch, die die Menschen zur Ge-
meinschaft verbindet. Für die Ägypter wird Ge-
meinschaft dadurch hergestellt und aufrecht erhal-
ten, daß jeder einzelne die Ma’at tut und die Ma’at
sagt. Dadurch knüpft und stärkt er das Netz der
Konnektivität, das sowohl seinem eigenen Leben
Bestand über den Tod hinaus verleiht als auch die
Harmonie des menschlichen Zusammenlebens ga-
rantiert. Es kommt darauf an, sich selbst als Glied
eines umgreifenden Ganzen zu verstehen und sich
in Reden und Handeln diesem Ganzen einzufü-
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gen. Das ist in allererster Linie eine Sache des Ge-
dächtnisses, nicht nur des sozialen Gedächtnisses,
sondern vor allem auch des individuellen Ge-
dächtnisses, in das sich die Gesellschaft mit ihren
Normen und Ansprüchen einschreibt.
Dabei geht es um Identität: darum, daß man mor-
gen derselbe ist wie heute.6 In einem Text aus
dem frühen 2. Jahrtausend heißt es: »Der Träge
hat kein Gestern«7, d.h. kein Gedächtnis, keine
Vergangenheit. Das Ideal ist demgegenüber der
Mensch, der sich erinnern kann: »Ein guter Cha-
rakter kehrt zurück an seine Stelle von gestern,
denn es ist befohlen: Handle für den, der handelt,
um zu veranlassen, daß er tätig bleibt. Das heißt,
ihm danken für das, was er getan hat«.8 Wenn die
Vergangenheit – das »Gestern« – vergessen
wird, dann handeln die Menschen nicht mehr für-
einander, vergelten nicht mehr Gutes mit Gutem
und Böses mit Bösem. Dann geht die Zeit und
damit die Gesellschaft aus den Fugen. Diese Kla-
ge ist in der ägyptischen Literatur des Mittleren
Reichs sehr verbreitet. So liest man etwa in ei-
nem anderen wichtigen Text9 dieser Zeit: »Man
erinnert sich nicht des Gestern, man handelt nicht
für den, der gehandelt hat heutzutage.«
Der Verlust der Vergangenheit ist gleichbedeu-
tend mit dem Verschwinden von Dankbarkeit,
Vergeltung, Verantwortung, Solidarität, Gemein-
sinn, Recht und Gerechtigkeit. Wenn das soziale
Gedächtnis zerfällt, ägyptisch gesprochen »das
Gestern vergessen wird«, wird die Welt, wie es
ein weiterer Text ausdrückt, zum Kampfplatz ei-
nes Kampfes aller gegen alle: »Siehe, man
kämpft auf dem Kampfplatz, denn das Gestern
ist vergessen. Nichts gelingt dem, der den nicht
mehr kennt, den er gekannt hat“.10

Dabei gehen die Ägypter davon aus, daß die
Ma’at, die Mitmenschlichkeit, das soziale Ge-
dächtnis, unter den Menschen nicht existieren
kann ohne den Staat und seine „Erzwingungsstä-
be“. Der Staat ist dazu da, die Ma’at auf Erden
einzusetzen, d.h. die Rahmenbedingungen dafür
zu schaffen, daß sie überhaupt praktiziert werden
kann.11 Ohne den Staat, der das Vergessen unter
Strafe stellt, würden die Normen der Ma’at nicht
erinnert werden.
Ein ägyptischer Text bringt das folgendermaßen
zum Ausdruck:

Re hat den König eingesetzt
auf der Erde der Lebenden
für immer und ewig
beim Rechtsprechen der Menschen,

beim Befriedigen der Götter,
beim Entstehenlassen der Ma’at,

beim Vernichten der Isfet.
Er (der König) gibt Gottesopfer den Göttern
und Totenopfer den Verklärten.12

Der König, d.h. der Staat ist dazu eingesetzt, auf
Erden die Ma’at entstehen zu lassen. Das ge-
schieht dadurch, daß den Menschen Recht gespro-
chen und den Göttern und Toten Opfer darge-
bracht werden. Ein anderer Text spezifiziert, was
es heißt, den Menschen Recht zu sprechen: es geht
darum, „zwischen dem Starken und dem Schwa-
chen zu entscheiden“, oder auch: „den Schwachen
vor dem Starken zu erretten.“13Auch hier tritt uns
wieder die Gerechtigkeit als ein erlösendes, befrei-
endes Prinzip entgegen. Aber hier erlöst sie nicht
vom Joch der Vergänglichkeit, sondern von der
Gewalt im Naturzustand, den auch die Ägypter

Geflügelte Ma’at,
aus dem Grab der

Königin Nefertari in
Theben (19. Dyn.,
um 1250 v. Chr.)
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sich wie Hobbes als die Unterdrückung der
Schwachen durch die Starken vorgestellt haben. In
dieselbe Richtung weist die Sentenz aus einem
Weisheitstext, der die Fürsorge des Schöpfers für
seine Geschöpfe preist. Dort heißt es:

Er schuf ihnen Herrscher im Ei
und Befehlshaber, um den Rücken des Schwachen

zu stärken.14

Der Staat ist eine rettende Institution. Er ist dazu
eingesetzt, die Gerechtigkeit durchzusetzen, d.h.
das Prinzip, das die Menschen zur Gemeinschaft
verbindet und Gemeinschaft stiftet zwischen
Menschen, Göttern und Toten; daher gehören die
Gottes- und Totenopfer auch zur Verwirklichung
der Ma’at. So ist also nach ägyptischer Auffas-
sung der Staat die Verwirklichung der Gerechtig-
keit, die in der Erlösung vom Joch der Vergäng-
lichkeit besteht, dadurch daß sie Bindung und
Bestand schafft, und die von der Unterdrückung
durch Gewalt befreit, dadurch daß sie Recht
schafft, vor dem jeder gleich ist. So kann man
mit Hegel sagen, daß der Staat die Verwirkli-
chung der Freiheit ist.
Nun haben die Ägypter mehrfach die Erfahrung
gemacht, daß der Staat zusammenbricht. Wie ha-
ben sie diese Erfahrung verarbeitet? Haben sie da-
raus die Lehre gezogen, nach unbedingteren, ent-
täuschungsfesteren, letztinstanzlichen Rahmenbe-
dingungen der Gerechtigkeit Ausschau zu halten?
Genau dies scheint mir der Fall, und ich würde den
Ursprung der ägyptischen Idee des Totengerichts
in der Ersten Zwischenzeit zu Ende des 3. Jahrtau-
sends sehen und als Reaktion auf den Zerfall des
Alten Reichs verstehen wollen.15 Die Idee des To-
tengerichts zeigt darüber hinaus noch einmal, daß
der Tod die Mitte des ägyptischen Gerechtigkeits-
denkens bildet. Wir können den Prozeß ihrer all-
mählichen Herausbildung über viele Jahrhunderte
verfolgen. Es fängt an mit der Vorstellung eines
jenseitigen Gerichtshofs, der immer dann und nur
dann tagt, wenn ein Fall vorgebracht, ein Prozeß
angestrengt und eine Anklage erhoben wird. In
dieser Form ist das Totengericht schon im Alten
Reich bekannt. Danach wandelt es sich zur Vor-
stellung einer Prüfung, der sich jeder nach seinem
Tode zu unterziehen hatte, um sich vor einem gött-
lichen Ankläger für seine Lebensführung zu ver-
antworten.
Die Normen, um die es beim Totengericht ging,
waren die Normen des sozialen Lebens. Nicht tö-
ten, nicht stehlen, nicht lügen, keine Unzucht
treiben, den König nicht beleidigen, den Gott
nicht schmähen, keinen Aufruhr anzetteln, kei-
nen Tempelbesitz antasten, aber auch sehr viel
subtilere Dinge wie etwa niemanden bei seinem
Vorgesetzten anschwärzen, keinen Schmerz zu-
fügen, niemanden hungern lassen, keine Tränen
verursachen, keine Tiere quälen, nicht am Be-
ginn jeden Tages die vorgeschriebene Arbeits-

leistung erhöhen, nicht zu schimpfen und zu
streiten, niemanden zu belauschen, niemandem
zuzuzwinkern, nicht zornig, nicht gewalttätig zu
sein, sich nicht zu überheben und nicht taub zu
sein gegenüber Worten der Wahrheit.16

Beim Totengericht genügte es aber nicht, solche
Vergehen einfach verbal abzustreiten. Der Gott
war ja allwissend. Diese Situation der Beichte
vor einem allwissenden Gott wurde bildlich in
der Szene der Herzwägung gestaltet, die man
symbolisch zu verstehen hat. Während der Tote
seine Unschuldsbeteuerungen vortrug, lag das
Herz auf der Waage und wurde gegen eine Figur
der Wahrheitsgöttin abgewogen. Es handelte sich
um eine Art Lügendetektor: bei jeder Lüge wür-
de die Waagschale mit dem Herzen sinken. Wird
das Herz am Ende zu schwer befunden, würde
ein Monstrum es verschlingen. Der Mensch wür-
de dann als Person verschwinden; im günstigen
Falle aber würde er fortdauern und unsterblich
werden, und zwar nicht nur als unsterbliche See-
le, sondern im vollen Umfang seiner Personali-

Die Götting Ma’at,
Relief aus dem Grab
Sethos’I. (19. Dyn.,
um 1300 v. Chr.)
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tät, mit dem Bewußtsein seiner irdischen Exis-
tenz, seinen Titeln und Würden.17 Das wunderba-
re Bild der Herzwägung gibt keine wirkliche
Wägezeremonie wieder, sondern macht in der
Weise des Symbols das Unsichtbare sichtbar: die
Beziehung zwischen dem Gewissen des Men-
schen, symbolisiert im Herzen, und dem Willen
und Wissen Gottes, symbolisiert in der Figur der
Maat.
Die Antwort, die das alte Ägypten auf das Pro-
blem der Gerechtigkeit und das heißt, der letztin-
stanzlichen Fundierbarkeit der Moral gefunden
hat, galt bis weit ins 18. Jahrhundert hinein, bis
hin zu Kant, dessen Bestimmung des kategori-
schen Imperativs dann erst die Bedingungen mo-
ralischen Handelns auf eine neue Grundlage
stellte, als die einzig tragfähige. Zwei Grundan-
nahmen, so schloß man, sind nötig, damit auf Er-
den Gerechtigkeit herrscht: die Unsterblichkeit
der Seele und die Existenz einer Instanz, die loh-
nend und strafend über das Schicksal der Seele
entscheidet. Es wurde weithin als ungenügend
empfunden, die Frage nach der letztinstanzlichen
Grundlage der Gerechtigkeit mit „Gott“ oder

„Religion“ zu beantworten. Welche Religion?
Und welcher Gott? Daß die hebräische Bibel
bzw. das Alte Testament von Totengericht und
Unsterblichkeit nichts wußten, war ein Problem,
das man auf verschiedene Weise zu lösen ver-
suchte. Daß andererseits die alten Ägypter so viel
darüber wußten, ja daß eben diese beiden Ideen
in Ägypten zentral und ursprünglich waren, war
ein starkes Argument zugunsten der Annahme
einer prisca theologia, einer ursprünglichen Got-
teserkenntnis vor aller Offenbarung. Es waren
diese beiden Ideen, die Ägypten, lange vor der
Entzifferung der Hieroglyphen, für das Abend-
land bedeutend machten. Den Ägyptern war es
gelungen, ohne offenbartes Gesetz einen Staat
und eine Gesellschaft von geradezu fabelhafter
Stabilität aufzubauen, die weithin für ihre Weis-
heit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit berühmt
waren.
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